
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 11 BUAG Verfall von
Urlaubsentgelt,

Urlaubsersatzleistung und
Abfindung

 BUAG - Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Der Anspruch auf Urlaubsentgelt oder Abfindung verfällt mit dem zu Grunde liegenden Urlaubsanspruch

gemäß § 7 Abs. 6.

2. (2)Der Anspruch auf Auszahlung der Urlaubsersatzleistung gemäß § 9 Abs. 3 verfällt binnen einem Jahr nach

Fälligkeit.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/buag/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/buag/paragraf/9
file:///

	§ 11 BUAG Verfall von Urlaubsentgelt, Urlaubsersatzleistung und Abfindung
	BUAG - Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz


